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Neben den laufenden Belichten zum Wirtschaftsgeschehen und Untersuchungen zu selbst ausgewählten Themen erstellt das 
Osten eichische Institut füi Wirtschaftsfoischung Gutachten füi öffentliche und private Auftiaggebet zu wichtigen wirt
schaftspolitischen Fragen Ein Teil dieser Arbeiten wird vom Institut im Rahmen der Schriftenreihe „ WIFO-Gutachten"'pu
bliziert und steht Interessenten gegen einen Druckkostenbeitiag zur Verfügung. Um den Inhalt dieset Bände einem größeren 
Leserkieis zugänglich zu machen, weiden unter dei Rubrik Aus WIFO-Gutachten" jeweils Auszüge mit den wichtigsten Er
gebnissen veröffentlicht. 
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Im Rahmen seiner Arbeiten über die wirtschaftlichen Folgen einer Annäherung Östeneichs an die Europäischen Ge
meinschaften hat das WIFO die aktuellen Entwicklungen der EG-Wettbewerbspolitik und ihre Konsequenzen für 
die österreichische Wirtschaftspolitik untersucht. Die Wettbeweibspolitik ist sicher dei wichtigste Bereich der Wirt

schaftspolitik, in dem die EG-Kommission weitreichende eigene Kompetenzen hat und unmittelbar Einfluß auf wirt
schaftliche Vorgänge in den Mitgliedsländern und sogar in Drit t ländern n immt Die laufende Beobachtung und 
Analyse der EG-Wettbewerbspolitik gibt dabei Aufschluß über die wirtschaftspolitischen Prioritäten und Absichten der 
Kommission 

Das EG-Wettbewerbsrecht richtet 
sich gegen Wettbewerbsverzenungen 
durch Kai teile, also wettbewer bsbe-
schiänkende Vereinbarungen von 
Unternehmen, durch Mißbräuche 
maiktbeher tschender Unternehmen 
und durch staatliche Inter vention, 
insbesondeie durch Subventionen. 
Die Wettbewerbsregeln gelten nicht 
nur für Pr ivatunternehmen, sondern 
grundsätzlich auch für öffentliche 
Unternehmen 

Die EG-Wettbewerbspolitik ist — 
wie aus Entscheidungen der Kommis
sion und der Entwicklung der rechtli
chen Rahmenbedingungen in den 
achtziger Jahren hervorgeht — vor al
lem in zwei Punkten restiiktivei ge
worden: gegenüber (zumindest vielen 
Spielarten von) staatlichen Beihilfen 

und gegenüber der Verzenung des 
Wettbewerbs durch oder zugunsten 
öffentlicher Unternehmen In beiden 
Fällen sind die Adressaten von Nor
men und Maßnahmen nicht Unter
nehmen, sondern die Regieiung und 
Verwaltung der Mitgliedsländer. Das 
ist zweifellos Ausdruck einer — im 
Vergleich zu den siebziger Jahren — 
gestärkten Stellung der Kommission 
Tn einer Reihe anderer Beieiche ist 
die Kommission hingegen beieit, im 
engeren Sinne wettbewer bspolitische 
Anspiüche im Interesse industriepoli
tischer Zielsetzungen zurückzustellen 
Hervorstechende Beispiele dafür sind 
einerseits M a ß n a h m e n von Unterneh
men und Staat, die eine Stärkung der 
technologischen Wettbewerbsfähig
keit der EG-Industrie gegenüber ihrer 

Konkurrenz in den USA u n d Japan 
erwarten lassen, andererseits die zahl
reichen Ei leichter ungen und Ausnah
men der Wettbewerbspolitik für 
kleine und mittlere Unte rnehmen 

Diese Richtung gab die EG-Kom
mission ihrer Wettbewerbspolitik im 
wesentlichen bereits vor der Formu
lierung des Binnenmarktkonzeptes, 
sie „paßt" jedoch in dieses Konzept 
und dürfte auch in den kommenden 
Jahren beibehalten werden 

Aus zwei Gründen könnte die 
Praxis der Wettbeweibspolitik den
noch geringe Modifikationen erfor
dern: 

1 Im Zuge der Schaffung des 
Binnenmarktes werden sich die in 
den vergangenen Jahren bereits deut
lich sichtbaren Tendenzen zu mehr 
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Kooperation und Konzentrat ion der 
Unternehmen weiter verstärken. Da
rüber hinaus ist ein neuerlicher Sub
ventionsschub infolge der Verschär
fung des Wettbewerbs — eines ent
scheidenden Zwischenziels im Bin
nenmarktkonzept — in den einzelnen 
Staaten nicht auszuschließen Die 
Kornmission könnte angesichts des 
aus diesen Gründen zu erwartenden 
„Arbeitsanfalls" schon aus admini
strativen Gründen gezwungen sein, 
ihre Politik auch in jenen Bereichen 
zu lockern, in denen sie grundsätzlich 
einen restriktiven Kurs verfolgt, und 
sich auf die „größeren" und „gröbe
ren" Wettbewerbsverzerrungen zu 
konzentrieren Das dürfte, neben in
dustriepolitischen Überlegungen, 
auch eines der Motive für die zahlrei
chen Sonderregelungen zugunsten 
von kleinen und mittleren Unterneh
men sein. 

2 Jene M a ß n a h m e n und Inter
ventionen der Einzelstaaten (wie z B 
Förderungen füi Forschung und Ent
wicklung), die bisher aus industriepo
litischen odei anderen Gründen sehr 
großzügig beurteilt worden sind, ha
ben — gerade deswegen — große Ver
breitung gefunden. Die Kommission 
wird nach manchen Anzeichen künf
tig genauer prüfen, ob tatsächlich die 
angegebenen, erwünschten Ziele an
gestrebt oder bestehende Wettbe
werbsregeln umgangen werden 

Die wettbewerbsrechtlichen und 
-politischen Rahmenbedingungen in 
der EG und in Österreich unterschei
den sich grundlegend. Diese Unter
schiede sind nur zum Teil dadurch er
klärbar, daß die Wettbewerbsverhält
nisse in kleinen offenen Volkswirt
schaften wie Österreich vor allem 
durch den Außenhandel determinieit 
werden und die traditionelle Wettbe
werbspolitik dahei geringere Bedeu
tung hat als in großen Wirtschafts
räumen Obwohl in Einzelbereichen 
industr iepolitische Zielsetzungen 
überwiegen und trotz aller politisch 
bedingten Pragmatik steht die EG 
der Verzerrung des Wettbewerbs 
durch Kollusion, Monopolmacht und 
öffentliche Interventionen viel ab
lehnender gegenüber als Österreich 
und betont viel deutlicher die Inter
essen der Konsumenten Diese 
Unterschiede in der Grundhal tung 
der Wettbewerbspolitik kommen in 
verschiedenen Beispielen zum Aus
druck: 

.— Die konkrete Kartellpolitik ist in 
Österreich viel nachsichtiger als in 
der EG 

— Das Klagerecht ist, etwa im öster
reichischen Kartellgesetz, auf die 
Sozralpartnei und ihnen naheste
hende Oi ganisationen einge
schränkt. 

— Die EG bemüht sich wesentlich 
ernster um wissenschaftliche Fun
dierung der Wettbewerbspolitik 

— Einzelne Entscheidungen der Wett
bewer bspolitik sind in der EG 
deutlich transparenter als in Öster
reich 
Das EG-Wettbewerbsrecht und 

seine Anwendung würden die Öster
reichische Wirtschaftspolitik im Fall 
einer Integration in den einzelnen Be
reichen unterschiedlich beeinflussen 
A m meisten betroffen wären die di
rekte Wirtschaftsfördeiung und die 
staatlichen Monopole Eine Über -
nähme der EG-Regeln für die Wirt
schaftsförderung müßte die Förde
rungsstruktur deutlich verschieben 
Verschiedene (zum Teil gerade in den 
achtziger Jah ien vermehrt einge
setzte) Förderungen — die Subventio
nierung ausländischer Betriebsansied
lungen, Sanierung von Betrieben mit 
Hilfe der Arbeitsmarktfördeiung, Ka
pitalzuführungen an die Verstaat
lichte Industrie, die Top-l-Aktion und 
die ERP-Kredite — könnten in dieser 
Form nicht foitgeführt bzw. wiedei-
holt werden. Darüber hinaus wären 
Reformen des bestehenden Förde
rungssystems erforderlich — mit dem 
Ziel, seine ökonomische Rationalität 
zu stärken und mehr Koordination 
und Transparenz zu schaffen Nicht 
nur müßten die Notifikationspflich
ten nach Art. 93 EWG-Vertrag wahr
genommen, sondern auch für eine 
ökonomisch haltbare Begründung be
absichtigter Beihilfen und Beihilfen
programme gesorgt werden Zwar gibt 
es — die bisherigen Erfahrungen in 
der EG bestätigen das — immer Mög
lichkeiten, bestehende Beihilfeniege-
lungen zu umgehen; eine solche Poli
tik, die übiigens nicht ohne Gefahren 
ist, änderte jedoch am skizzierten 
Reformbedarf des österreichischen 
Förderungssystems grundsätzlich we
nig 

Reformen werden in einem Inte
grationsszenario auch für die staatli
chen Monopole notwendig (Tabak, 
Salz, Branntwein): EG-Produkte dürf
ten nicht mehr diskriminiert werden. 

Kurzfristig weniger betroffen wäre 
die Post, sie müßte sich jedoch auf 
künftige Maßnahmen der EG zur Li
beralisierung des Telekommunika
tionssektors einstellen 

Kaum Konsequenzen für Wettbe
werbsrecht und -politik in Österreich 
hätte hingegen die EG-Wettbewer bs
politik gegenüber Un te rnehmen Ei
nerseits herr seht in diesem Bereich 
bereits sehr weitgehende Integration, 
andererseits wendet sich das EG-
Recht nur gegen wettbewer bsveizei-
rende Praktiken, die den Handel zwi
schen Mitgliedsländern stören. Eine 
der wenigen unmittelbaren Folgen 
wäre eine Erleichterung des Parallel
handels zwischen der EG und Öster
reich Nachteile könnten manchen 
Bereichen des österreichischen Han
dels sowie unter Umständen in- und 
ausländischen Produzenten (vor al
lem dauerhafter Konsumgüter) ent
stehen, weil die Durchsetzung natio
nal differenzierter Preise erschwert 
würde Die inländischen Konsumen
ten würden davon profitieren. 

Untei Gesichtspunkten von Wett
bewerbsiecht und Wettbewerbspolitik 
können vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen einer Annäherung an 
die EG gelassen entgegensehen. Das 
EG-Recht wendet sich tendenziell ge
gen „große" Wettbewerbsveizerrun-
gen und damit auch überwiegend ge
gen größere Unte rnehmen Darüber 
hinaus begünstigt die EG-Kommis
sion kleine und mittlere Unterneh
men in vielen Belangen sogar aus
drücklich Ein unmittelbarer rechtli
cher Zwang zum Abbau oder zur 
grundlegenden Reform der Förderun
gen und Wettbewerbsbeschränkungen 
Österreichs zugunsten dieser Unter-
nehmensgruppe (Gewerbeförderung, 
Gewerbeordnung u a ) ist nicht zu er
kennen. 

Beschränkt man sich auf die unbe
dingt notwendige Anpassung an das 
EG-Recht, wären wichtige Teile der 
österreichischen Wirtschaftsgesetzge
bung und Wirtschaftspolitik (Gewer
berecht, Kartellrecht, einige Förde
rungen) nur wenig berührt. E ine Li
beralisierung dieser Bereiche — sollte 
das ein wirtschaftspolitisches Ziel sein 
— kann daher nicht „automatisch" 
durch die Übernahme der EG-Regeln 
erreicht werden, sondern erfordert ei-; 
genständige wirtschaftspolitische und 
rechtliche M a ß n a h m e n in Österreich 
selbst 

M o n a t s b e r i c h t e 1/89 I w i f o l 45 


